
 

 
 
 
 
 

VERFAHRENSORDNUNG DES SCHLICHTUNGSAUSSCHUSSES 
 

(IN DER FASSUNG VOM 25. FEBRUAR 1992) 
 
 
 
 

§ 1 
ERRICHTUNG UND ZUSTÄNDIGKEIT 

 
 
Die Südwestfälische Industrie- und Han-
delskammer zu Hagen errichtet gemäß §  
111 Abs. 2 ArbGG einen Ausschuss zur 
Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Ausbildenden und Auszubildenden aus 
einem bestehenden Berufsausbildungs-
verhältnis innerhalb des Kammerbezirkes. 
 
 
 

§ 2 
ZUSAMMENSETZUNG 

 
 
(1) Der Ausschuss setzt sich aus mindes-
tens je einem Vertreter der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer zusammen. 
 
(2) Die Mitglieder des Ausschusses wer-
den von der Kammer für höchstens vier 
Jahre berufen. Für die Berufung legt der 
Berufsbildungsausschuss Vorschläge vor. 
 
(3) Die Mitglieder werden zu den Sitzun-
gen nach einer Liste in der darin aufge-
führten Reihenfolge unter Berücksichti-
gung der Branchenzugehörigkeit herange-
zogen.  
 
(4) Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit eh-
renamtlich aus. Für bare Auslagen und für 
Zeitversäumnis wird eine Entschädigung 
gewährt.  
 
 
 
 
 
 

§ 3 
VORSITZ 

 
 
Den Vorsitz übernimmt ein Mitglied des 
Ausschusses nach vorausgegangener 
Verständigung oder nach Losentscheid. 
Der Vorsitzende leitet die Sitzung 
 
 
 

§ 4 
BESCHLÜSSE 

 
 
Beschlüsse bedürfen der Stimmen aller 
Ausschussmitglieder. 
 
 
 

§ 5 
ANTRAG 

 
 
(1) Der Ausschuss wird nur auf Antrag des 
Auszubildenden, des Ausbildenden oder 
eines Bevollmächtigen tätig. Ist ein Betei-
ligter minderjährig, so kann der Antrag nur 
von den gesetzlichen Vertretern gestellt 
werden. 
 
(2) Der Antrag ist bei der Geschäftsstelle 
der Kammer schriftlich einzureichen oder 
mündlich zu Protokoll zu geben. 
 
(3) Der Antrag soll enthalten: 
 
a) die Bezeichnung der Beteiligten  
(Antragsteller und Antragsgegner), 
b) ein bestimmtes Antragsbegehren, 
c) eine Begründung des Antragsbegeh-
rens. 
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§ 6 
LADUNG 

 
 
(1) Die Geschäftsstelle setzt den Verhand-
lungstermin fest und beruft den Ausschuss 
ein. Sie lädt die Beteiligten zur mündlichen 
Verhandlung durch Postzustellungsurkun-
de ein und ordnet in der Regel ihr persön-
liches Erscheinen an. 
 
(2) Dem Antragsgegner ist die Ladung mit 
einer Ausfertigung des Antrags zuzustel-
len. Ihm ist anheimzustellen, zu dem An-
trag bereits vor dem Schlichtungstermin 
schriftlich Stellung zu nehmen. 
 
(3) Bei minderjährigen Beteiligten sind 
auch deren gesetzliche Vertreter zu laden. 
 
(4) Die Beteiligten sind in der Ladung auf 
die Folgen ihres Nichterscheinens (§ 15) 
sowie auf die Zulässigkeit einer Vertretung 
(§ 7) hinzuweisen. 
 
(5) Die Ladungsfrist beträgt mindestens 
eine Woche.  
 
 
 

§ 7 
BEVOLLMÄCHTIGTE 

 
 
Die Beteiligten können die Verhandlung 
vor dem Ausschuss selbst führen oder 
sich vertreten lassen. Eine Vertretung 
durch Vertreter von Gewerkschaften oder 
von Vereinigungen von Arbeitgebern oder 
von Zusammenschlüssen solcher Verbän-
de ist zulässig, wenn diese Personen kraft 
Satzung oder Vollmacht zur Vertretung 
befugt sind und der Zusammenschluss, 
der Verband oder deren Mitglieder Partei 
sind. Das Gleiche gilt für die Vertretung 
durch Vertreter von selbstständigen Verei-
nigungen von Arbeitnehmern mit sozial- 
oder berufspolitischer Zwecksetzung.  
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 8 
ÖFFENTLICHKEIT 

 
 
Die Verhandlung vor dem Ausschuss ist 
nicht öffentlich. 
 
 
 

§ 9 
VERFAHREN VOR DEM AUSSCHUSS 

 
 
(1) Den Beteiligten ist ausreichend Gehör 
zu gewähren. Während des Verfahrens 
soll eine gütliche Einigung angestrebt 
werden. Das Verfahren ist so schnell wie 
möglich durchzuführen. 
 
(2) Der Vorsitzende soll die der Aufklärung 
der Streitigkeiten dienenden Beweismittel 
in die Verhandlung einbeziehen. 
 
(3) Eine Beeidigung der Beteiligten, Zeu-
gen oder Sachverständigen ist unzulässig. 
Zur Entgegennahme von eidesstattlichen 
Versicherungen ist der Ausschuss nicht 
berechtigt. 
 
(4) Zur Einnahme eines Augenscheins 
kann die Verhandlung außerhalb des Sit-
zungsortes durchgeführt werden.  
 
 
 

§ 10 
Vertagung 

 
 
Falls für die Aufklärung des Streitfalles ein 
weiterer Verhandlungstermin erforderlich 
ist, kann der Ausschuss die Vertagung der 
Verhandlung beschließen. Mit dem Be-
schluss über die Vertagung ist zugleich 
der neue Verhandlungstermin festzuset-
zen; der Ausschuss soll nach Möglichkeit 
in gleicher Besetzung zusammentreten.  
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§ 11 
ABSCHLUSS DER VERHANDLUNG 

 
 
Die Verhandlung kann abgeschlossen 
werden durch: 
 
a) gütliche Einigung (§ 12 Vergleich) 
b) einstimmigen Spruch des Ausschusses 

(§ 13) 
c) die Feststellung des Ausschusses, dass 

weder eine Einigung noch ein Spruch 
möglich war (§ 14) 

d) Säumnisspruch (§ 15) 
e) Rücknahme des Antrages, die vom 
    Ausschuss festzustellen ist.  
 
 
 

§ 12 
VERGLEICH 

 
 
Ein vor dem Ausschuss geschlossener 
Vergleich ist unter Angabe des Tages sei-
nes Zustandekommens von den Mitglie-
dern des Ausschusses und den Beteiligten 
zu unterzeichnen. 
 
 
 

§ 13 
SPRUCH 

 
 
(1) Sofern das Verfahren keine anderwei-
tige Erledigung findet, hat der Ausschuss 
einen Spruch zu fällen. 
 
(2) Über den Spruch wird in Abwesenheit 
der Beteiligten beraten. Der Spruch ist 
unter Angabe des Tages seines Zustan-
dekommens von den Mitgliedern des Aus-
schusses zu unterzeichnen. 
 
(3) Der Spruch wird im Anschluss daran 
verkündet. Dabei soll der wesentliche In-
halt der Entscheidungsgründe mitgeteilt 
werden. 
 
(4) Den Beteiligten ist unverzüglich, spä-
testens aber innerhalb einer Woche nach 
Verkündigung des Spruches, eine vom 
Vorsitzenden unterzeichnete Ausfertigung 
des Spruches mit Rechtsmittelbelehrung 
(§ 18) durch Postzustellungsurkunde  

zuzustellen. Der Spruch ist schriftlich zu 
begründen, soweit die Beteiligten hierauf 
nicht verzichtet haben 
 
 
 

§ 14 
NICHTZUSTANDEKOMMEN EINES 

SPRUCHES 
 
 
(1) Kommt im Ausschuss keine Entschei-
dung zustande, sind die Beteiligten durch 
mündliche Verkündigung zu unterrichten. 
 
(2) Den Beteiligten ist darüber eine Nie-
derschrift zusammen mit einer Rechtsmit-
telbelehrung (§ 18) durch Postzustel-
lungsurkunde zuzustellen.  
 
 
 

§ 15 
NICHTERSCHEINEN EINES BETEILIGTEN 

 
 
(1) Erscheint der Antragsteller ohne aus-
reichende Entschuldigung nicht zum Ver-
handlungstermin und lässt er sich auch 
nicht vertreten (Säumnis), so ist auf Antrag 
ein Versäumnisspruch dahingehend zu 
erlassen, dass der Antragsteller mit sei-
nem Begehren abgewiesen wird. 
 
(2) Bei Säumnis des Antragsgegners ist 
dem Antragsbegehren stattzugeben, so-
fern die Begründung den Antrag rechtfer-
tigt.  
 
 
 

§ 16 
KOSTEN 

 
 
(1) Das Verfahren ist gebührenfrei. 
 
(2) Jeder Beteiligte trägt die ihm durch das 
Verfahren entstandenen Kosten selbst. 
Zeugen und Sachverständige sind von 
demjenigen Beteiligten zu entschädigen, 
der sie zum Beweis seiner Behauptungen 
angeboten hat. 
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3) Wenn die Regelung des Abs. 2 zu un-
billigen Härten führen würde, kann der 
Ausschuss durch Spruch eine Kostenent-
scheidung fällen.  
 
 
 

§ 17 
NIEDERSCHRIFT 

 
 
(1) die Beteiligten erhalten eine Nieder-
schrift über das Ergebnis der Verhand-
lung. 
 
(2) Die Niederschrift kann von einem Mit-
glied des Ausschusses oder von einem 
Protokollführer aufgenommen werden. 
 
(3) Die Niederschrift muss enthalten: 
 
a) den Ort und Tag des Verhandlungster-

mins, 
b) die Namen des Vorsitzenden, des Aus-

schussmitgliedes und des Protokollfüh-
rers, 

c) die genaue Bezeichnung des Verfah-
rens nach den Beteiligten und dem 
Streitgegenstand, 

d) die Angabe der erschienenen Beteilig-
ten, gesetzlichen Vertreter usw., 

e) die wesentlichen Angaben über den 
Verlauf und das Ergebnis des Termins. 

 
(4) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden 
und dem Protokollführer zu unterzeichnen.  
 
 
 
 
 
 

§ 18 
FRISTEN FÜR ANERKENNUNG UND KLAGE 
 
 
(1) Ein vom Ausschuss gefällter Spruch 
(§§ 13,15) wird nur wirksam, wenn er in-
nerhalb einer Woche nach Verkündigung 
anerkannt wird. Die Anerkennung des 
Spruchs kann im Verhandlungstermin 
schriftlich oder zu Protokoll der Geschäfts-
stelle der Kammer erklärt werden. 
 
(2) Die Geschäftsstelle der Kammer hat 
die Beteiligten unverzüglich davon zu un-
terrichten, ob der Spruch anerkannt wur-
de. Bei Nichtanerkennung sind die Betei-
ligten darauf hinzuweisen, dass eine Klage 
beim zuständigen Arbeitsgericht nur bin-
nen zwei Wochen nach ergangenem 
Spruch zulässig ist. 
 
(3) Ein von den Beteiligten anerkannter 
Spruch besitzt die Rechtskraft eines Ur-
teils.  
 
 
 

§ 19 
VOLLSTRECKBARKEIT 

 
 
Aus den Vergleichen, die vor dem Aus-
schuss geschlossen worden sind (§ 12) 
und aus Sprüchen des Ausschusses, die 
von den Beteiligten anerkannt sind, findet 
die Zwangsvollstreckung statt, wenn der 
Spruch von dem Vorsitzenden des Ar-
beitsgerichts, das für die Geltendmachung 
des Anspruchs zuständig wäre, für voll-
streckbar erklärt worden ist. 

 


